
 

                                                                                                               

 
 



 

Neue Wege gehen  –  Gesundheits- und Krankenpflege 
 

NEUE  WEGE      

        GEHEN 
 

Ausbildungen im Pflegebereich 

 

Schule für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege HORN ab Frühjahr 2022 

• Pflegeassistenz berufsbegleitend in Teilzeit (zweijährig): Start 07.03.2022 

• Pflegeassistenz in Vollzeit (einjährig): Start 14.02.2022 

• Pflegefachassistenz in Vollzeit (zweijährig): Start 14.02.2022 

• Basismodul Medizinische Assistenzberufe: Start April 2022 

Schule für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege ZWETTL ab Frühjahr 2022 

• Pflegeassistenz in Vollzeit (einjährig): Start 28.02.2022 

• Pflegefachassistenz in Vollzeit (zweijährig): Start 28.02.2022 

Anmeldungen ab sofort möglich – nähere Infos unter www.pflegeschulen-noe.at 

 
 

JUSTIZWACHE SUCHT LAUFEND PERSONAL 

 

Telefon +43 2982 9004 DW 16810 

E-Mail gukps@horn.lknoe.at 

 

Telefon +43 2822 9004 DW 18900 

E-Mail gukps@zwettl.lknoe.at 

 



 

VORANSCHLAG 2022 
 

Am 17. Dezember 2021 hat der Gemeinderat den Voranschlag für das Jahr 2022 beschlossen.  

Der Voranschlag wurde nach den Richtlinien der Voranschlags- und Rechnungsabschluss-

verordnung 2015 (VRV 2015) erstellt. 
 

An Investitionen werden 2022 voraussichtlich umgesetzt: 
  

• Straßenbauten      €    250,000,00 

• Kanalbau       €       250.000,00  

• Güterwege-Instandhaltung    €           150.000,00  

• Bauhof – Ankauf Fahrzeuge    €             44.500,00 

• Frauenwieserteich – Gebäude    €           380.000,00 

• Sonstige Investitionen     € 191.700,00 
 

Unter sonstige Investitionen fallen Anschaffungs- und Herstellungskosten (auch geringwertige)  in 

allen Bereichen wie Gemeindeamt, Kindergarten, Schule, Bauhof, Kanal und Wasser. Diese 

Anschaffungen für den laufenden Betrieb wurden früher im ordentlichen Haushalt dargestellt.  
 

Neben dem Voranschlag wurden noch folgende Beschlüsse gefasst: 
   

• Für die Gemeindebediensteten wurde, bei Erfüllung der Voraussetzung, eine 

außerordentliche Zuwendung als Kinderweihnachtsgeld beschlossen 

• Für die Feuerwehren und Vereine wurden Förderungen beschlossen 

• Übernahme von Nebenanlagen und Teilflächen in das öffentliche Gut 

• Verkauf von Parzellen in der KG Langschlag  

• Erteilung eines Wegerechtes in der KG Langschlägerwaldhäuser  

• Änderung der Fischereiordnung für den Frauenwieserteich 

• Anpassung Einheitssatz für Aufschließungsabgaben  

• Verrechnungssätze für den Winterdienst 2021/22  

• Ankauf eines Zeiterfassungssystems für die Bediensteten von der Firma GEMDAT 

 

AGRARISCHE DE-MINIMIS-BEIHILFEN 
 

Die Landwirte können in der Zeit vom  
Montag, 14. Februar     -     Freitag, 18. Februar 2022 

während der Amtsstunden die Gemeindebeiträge zur künstlichen BESAMUNG 
abrechnen.  
 
Der Besamungsbeitrag wird für eine Besamung pro Brunst und für maximal 4 
Besamungen pro Laktation ausbezahlt. 
Betrieben, die in der Mutterkuhhaltung einen gekörten Stier einsetzen, wird ebenfalls ein 
Zuschuss gewährt.  
 
Folgende Unterlagen sind erforderlich:  
 

• Betriebsnummer  

• Die Nachweise über die Anzahl der erfolgten Besamungen durch den Tierarzt oder 
den 
Besamungstechniker sind nach Namen bzw. Ohrmarkennummern sortiert   
mitzubringen 

• Nachweis über Beihilfen im Rahmen eines eventuellen Kalbinnenankaufes 
Bei gekörten Vatertieren Zuchtbescheinigung und Stallregisterauszug mit Stichtag 
01.04. 



 

MUTTERBERATUNGSTERMINE 2022 
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Richtig heizen 
 
Hohe Heizrechnungen, zugige Räume und die Angst vor steigenden Energiepreisen 
müssen nicht sein. Bereits durch einfache Maßnahmen kann jeder/jede die 
Heizkostenrechnung senken und gleichzeitig den Wohnkomfort erhöhen.  

 

In der Heizsaison sollte man besonders auf das 
persönliche Lüftungsverhalten achten: Zu wenig 
Lüftung kann zu Schimmel führen, zu viel oder 
falsches lüften zu hohen Energiekosten. Richtig lüften 
bedeutet einmal pro Stunde für kurze Zeit 
Stoßlüften, auf keinen Fall sollten die Fenster nur 
gekippt werden. Je kälter und windiger es 
draußen ist, desto kürzer kann die Lüftungsdauer 
sein: Feuchte, verbrauchte Innenluft wird 
möglichst rasch gegen kalte, trockene Außenluft 
getauscht.  

 

Heizsystem optimieren 
Wenn die Heizkörper gluckern oder gar nicht warm werden, hilft entlüften. Einfach das 
entsprechende Ventil an jedem Heizkörper bei eingeschalteter Heizung mit einem 
Entlüftungsschlüssel so lange öffnen bis die Luft entwichen ist. Entlüftungsschlüssel gibt es in 
jedem Baumarkt.  
 
Unbeachtete Energiefresser sind ungedämmte Heizungsrohre. Durch das Dämmen der 
Heizungsrohre gelangt die Wärme genau dorthin, wo sie gebraucht wird: in die Wohnräume! Das 
Dämmmaterial ist sehr günstig und kann selbst angebracht werden.  
 

Idealtemperatur für jedes Zimmer  
Nicht alle Räume müssen gleich stark beheizt werden: In Wohnräumen liegt die 
Wohlfühltemperatur bei alten Gebäuden bei etwa 22°C, am Gang, in Schlaf- und Abstellräumen 
kann die Temperatur gesenkt werden. Wenn ungenutzte Räume genauso beheizt werden wie 
Aufenthaltsräume geht viel wertvolle Energie verloren.  
Die Absenkung der Raumtemperatur um nur 1°C bringt bereits eine Energieersparnis von 6 
Prozent. Ein Thermostatventil hilft die Temperatur in jedem Zimmer zu regulieren: Das Ventil 
dreht die Heizung ab einem bestimmten, eingestellten Richtwert einfach ab.  
 
Bei zu kalten Räumen wird meistens professionelle Hilfe benötigt, denn die Ursachen können 
von einer schlecht eingestellten Heizkurve bis zur fehlenden hydraulischen Einregulierung 
reichen.  
 
 

 

 

 

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.energie-noe.at oder bei der 

Energieberatungshotline der Energie- und Umweltagentur des Landes NÖ unter der 

Telefonnummer 02742 221 44. 

© A. Huber 



 

 

 



 

STELLENAUSSCHREIBUNG DES GEMEINDEVERBANDS – BEZIRK ZWETTL 

 

 

 

 

 

 



 

DER NÖ IMPFBUS KOMMT WIEDER NACH LANGSCHLAG 

Am Donnerstag, 13. Jänner 2022 kommt der NÖ Impfbus wieder nach Langschlag. 
Diesmal wird von 15:00 bis 18:00 Uhr in der Sporthalle Langschlag geimpft.  
 
Personen ab 12 Jahren können sich ohne vorherige Anmeldung sofort impfen 
lassen. Es muss lediglich ein Aufklärungs- und Dokumentationsfragebogen ausgefüllt 
werden. 
 
Was muss man zum Impfen ohne Termin mitbringen? 

 E-Card 

 Lichtbildausweis 

 Impfpass (soweit vorhanden und Sie eine Eintragung wünschen) 

 Aufklärungs- und Dokumentationsbogen (vor Ort erhältlich oder unter 

www.impfung.at) 

 

Nutzen Sie diese Möglichkeit für den Erststich, die zweite oder auch die dritte Impfung. 

Weitere Informationen unter www.impfung.at! 

HINWEIS: Für Personen die beim Impfbustermin am 08. Dezember 2021 den Erststich 

hatten, eignet sich dieser Termin optimal für den Zweitstich aufgrund des 6 Wochen-

Abstands.  
 

 


